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Galgen und Galgensreude
Ein Bild aus Alt-Arbon von A. Oberholzer

(^jl? enn eliler zu Zeiten der alten schweizerischen Eidge-
noffenschast bis zu deren Umsturz 1798 über Land

reiste, so gewayrte cr an größern und kleinern Städten
unweit der Land- oder Reichsstraße auf erhöhter Stelle eln
seltsames Gerüst aus zwel steinernen Säulen mlt elnem
Querbalken darüber. Es war das Hochgerlcht, Stock unv
Galgen. FUr dle Stadt St. Gallen befand er stch bei
St, Jakob, dcm heutlgen Zuchthause, an der Landstraße
nach Arbon, sllr das Land Appenzell ln Trogen, dem
Eltze des Landes- mrd heutlgen Obergerlchtes, ln Arbon
unwelt der uralten Landstraße St. Gallen-Arbon auf
dem Geblete der späteren „Blelche" ln dem großen Rlete,
das stch elnst weit gegen die Nachbarorte Steinach und
Landquart ausdehnte. Selt Anfang des 20. Jahrhunderts
nach und nach ausgefüllt, wnrde letzteres größtenteils
mlt Wohnhäusern und Fabriken überbaut, von denen die
Maschinenfabrik Adolph Saurer AG. dcn größten Raum
einnimmt dcr andeve Teil aber um die Stätte des ehe-
mallgen Hochgerichtes, ehedem der gefürchtetste und
unheimlichste Qrt der ganzen Gegend, mit seinen freundll->
chen GrUnflächcn zum Spielplatz froher Jugend bestlmmt.

Dle Hinrichtungen fanden früher sehr härrsig statt, denn
schon für geringere Verfehlungen, dle heute mit eln paar
Wochen Gefängnis, dazu noch bedingt, wegkommen, wurde

ehedem die Todesstrafe ausgesprochen; sie verschwanden

erst lm 19. Jahrhundert infolge der Abschaffung der
Todesstrafe in den meisten Kantonen, erhielten sich aber
in den meisten Ländern bis auf dm heutigen Tag.

Konradin, der letzte Hohmstaufe, hatte im Jahre 1266
„aus besonderer Liebe, so er zu der Stadt Arbon vor
anderen trage, von wegen daß unser Amt- und Dienstleute,
auch unsere Königliche Hoheit lcrrrqe Zeit daselbst
gewesen" (126S-66), das Recht dcs Blutbannes, das heißt
das hohe Gericht Uber Leben und Tod verliehen, welches
dle Stadt bis 1798 innehatte, wo es infolge der schweiz»
rlschen Revolution und der helvetischen Elnhcrtsvcrfas-
sung an dm Staat, das heißt den neueir Kanton Thurgau
ber helvetischen Republik überging.

Auf dieser Richtstätte gegenüber der Blelche belm heu>

tlgm Gasmerk, seinerzeit eln weltbekanntes Blelche- und
Druckereigeschäft der Familie Mayr von Arbon, wurde
nun geköpft, gehängt, „gerädert, zir Pulver und Asche"



verbrannt usw, mlt „der frlschen Grausamkeit früherer
Jahrhunderte, je nach der Art des Verbrechens nnd dcr
Schuld, Diebe z. B. wurden gehängt, seit dem 16, Jahr«
hundert nach Maßgabe der „Carollna", der peinlichen
„Halsgerlchtsordnung" des deutschen Kalsers Karl v. Es
war eln trauriger Zug, der da hlnausglng vom Stadttore
zur Nlchtstätte. Der zum Tode Verurteilte hatte auf dcm
Wege die Begleitung und den Beistand der Geistlichen
seiner Konfession bis zum letzten Augenblicke. Dle
katholischen Pfarrgeistlichen zogen melst noch Kapuziner von
Appenzell bei. Der Gtadtammann, dcr beim „Malifizge-
richte" als Reichsvogt, d. h, als öffentlicher Ankläger
nmtete, begleltete dm Maleflkanten zu Pferde zur Richt«
statte und erstattete nach der Ezekution dem Oberoogte
Oes Oberherrn, dem Fürstblschof von Konstanz, dm Be«
richt davon. Die letzte Hinrichtung durch Enthauptung
wurde im Jahre 177Z an einem Mann von Horn und
seiner Tochter vollzogen. Nach der Ezekution hielt der
Pfarrer der Konfession des Hingerichteten elne söge«

nannte Standrede auf dem Richtplatze.
Der Arboner Fabrikant Heinrich Mayr zur Bleiche

schreibt in seinen Erinnerungen über diese wenig ange«
nehme Nachbarschaft folgendes:

„Dieses Patlboium (Galgen) befand flch kaum 600 bis
800 Schritte von meinem Wohnhaus entfernt, und trat
man ans Fenster, so erblickte man inmitten der blühenden
Natur den noch blühenderen zweibelnlgen Stillständer,
ohne eben von dieser Naturszme stch sonderlich erbaut zu
fühlen. Gleich wie übrigms die schönste Aussicht, wenn sie

uns täglich zuteil wivd, uns schließlich gleichgültlg läßt, so
kann man stch auch an elnen minder lieblichen Anblick mit
der Zeit gewöhnen. So ließ auch mich die Nähe dieses
mißlichen Memento mori (denk an den Tod!) kalt, wäh«
rend Fremde, die mit dessen Anbllck noch nlcht vertraut
waren, desto scheuer dorthin blickten.

Nun hatte man dleses hohe ans Ende mahnende Möbel
an diesen Platz - der Bleiche gegenüber - gewiß in der
löblichen Absicht postiert, um vor Blelchedlebstählen zu
warnen. Man wollte dm Dilettanten ln diesem Kunstsach
zu Gemüte führen: Wie die Arbelt, so der Lohn, Die

Zeit hat dann freilich diese Art Anschauung
ad absurdum geführt. Zum öftern

wurde gerade nach solchen Volksfesten,
denn zu solchen wurden die Hinrichtungen

lelder, in der Nacht ab der Bleichc
gestohlen, wenn am Tage vorher eln
Lelnwanddieb (Arbon besaß im 17. und
18. Jahrhundert ein schwungvolles Leln-
wandgeworbe) gehängt worden war.

Doch znrück zu meiner Galqenfreudc!
Sie bestand in dem mir höchst erfreulichen

Reglement der neuen (helvetischen)
Konstitution, der Galgen gehöre dem

Hauptort. Sonach wurden wir als dessen

nnwürdlg erachtet und der Galgen nach
Frauenfeld transloziert, wozu lch gratuliere.

Doch hatte ich schon vorgebogen vor
einigen Jahren und drei Pappelbäume
- es waren dle ersten ln dcr ganzen
Umgebung - in direkter Linie zwischen meine

Fenster und die Promovierungsmaschine
aus der Zeitlichkeit durch hänfenes Halsband

(Strick) setzen lassen. Bald schössen sie hoch empor, deckten

den fatalen Gegenstand und bilden jetzt eine llebllchc
Gruppe, dle man weit und breit über alles im ganzen
Revier emporragen sieht. Ein lleber Freund von mir
taufte sie die drei Eidgenossen. Wenn mein Großvater
wiederkäme, der lustige Kauz (Stadtfchrelber Melchlor
Mayr, geb, 1637, der politische Führer der Arboner
Reformierten, der >im Alter von über 90 Jahren noch
selber den Wagen leitete, wenn er ausfuhr), so könnte
er nun nicht mehr den Spuk treiben, mit weichem cr sich

vor jetzt bald hundert Jahren belustigte.
An einem Jahrmarkt nämlich, der bald nach elner

Hinrichtung gehalten ward, soll er nachts, als dle Bauern
scharenweise aus dem Wirtshaus heimkehrten, auf jedem
Pfeiler der beiden Ehrenkolonnen (Galgensäulen) einc
ausgehöhlte Rübe, ln dle er eln Fratzengesicht elngeschnir-
ten, mit brennendem Licht darin aufgepflanzt haben. Die
vorübergehenden trunkenen Bauern wurden vor Angst
beim Anblick der beiden glühenden Totenköpfe wieder
nüchtern und erzählten im nahen Dorfe (Steinach) mlt
gesträubten Haaren die Schreckensmär.

Als man dann auszog, die Sache näher zu untersuchen,

waren dle Rüben von meinem Großvater schnell
wieder beseitigt worden, und das Gespenst war nicht
mehr stchtbar."

Im 16. Jahrhundert bot die Erneuerung des baufälligen

Galgens Anlaß zu einem bescheidenen Volksfeste
nach damaliger Art. Die Arboner hatten im Jahre ^lS7Z

das alte Hochgericht elgmmächtlg niedergerissen, weil es

morsch war, und elnen neum Galgen aufgerichtet. Wle
man heutzutage dm Bauleuten nach Aufrichtung eines
Neubaues ein Aufrlchtmcchl spendet, so wurde auch bei

diesem Anlasse eln derartiges Fest veranstaltet, nur mit
dem Unterschied, daß nicht bloß die Arbeiter, sondern dic

ganze Bevölkerung daran tellnahm. Am 8. Februar 157-t
beschloß „dle ganz erbar Gemaind zu Arbon, das
Hochgericht oder Galgen an des alten statt uffzurichtm". Es
wurde dann auch dieser Goineindebefchluß ausgeführt
und im Ratsprotokoll wörtlich notiert:



„Wellich Hochgericht von ganzer Gemalndt, Alt und
Zungen, Zlnstag dm 19. Hornung anno 1574 uffgerlcht
worden. Demnach habend melne Herrm (der Stadtrat)
ganz burgerschaft «Inen gutm tagtrunk gebm, den jungen

Buben Most und ain Stuck Brot, ist über alles ain
Malte"- Fasen (Korn) zu Brot, 1 Almer Most, 7 Almer
Wem verbrncht worden."

Den Aboncrn wurde bald darnach die „Freude"
vergäll.. De, otschöfllche Obervogt verklagte im Namen des
Ooerbercn, des Fürstbischofs von Konstanz, dle Arboner
bei den 7 im Thurgau regierenden Orten der Eidgenossenschaft,

daß ste wider alles „spott und fueg" das alte
Hochgericht niedergerissen. Sie widersetzten flch dem Befehl

des thurgauischen Landvogtes Tschudi, das neue
abzubrechen, und fügten flch erst dem Spruche der eldgenös-
sischen Tagsatzung, die ihnen mit Entzug der alten Rechte
und Freihelten drohte. Das Hochgericht, mußte auf Kosten
der Stadt und des Bischofs von St. Gallen gemeinsam
erstellt werden.

Im Jnni 177Z hatte man wieder einen unverbesserll-
chen Dieb zum Tode am Galgen verurteilt und sollte
man das Hochgericht Instand stellen. Der Maurermeister
der Stadt wurde nun beauftragt, einen Gerichtsstock
neben dem Galgen neu auszumauern, und man vercck-
lordierte diese Arbeit demselben um 50 Gulden. Meister
Gall Joseph Donath erschien aber vor dem Rate und
machte die ergebene Mitteilung, daß seine Gesellen nicht
anderes an dem Gerichtsstock arbeiten wollten, well es

ihnen an der Ehre schädlich sein könnte, außer es gebe je>

der oon dm hlesigen Meistern, dle einen Hammer führen,
einm Hammerstreich darauf. Der Rat erkannte hierauf
wie folgt: „Es sollen alsogleich alle Meister und Gesellen,
dle Hämmer führen, unter Anführung des Herrn (Stadt-)
Baumeisters Mayr zum Hochgericht hinaus ziehen und
dort jeder einen Streich auf den zu bauenden Gerichtsstock
und auf das Strangengerlcht (Galgen) geben. Svllte aber
stch elner unterstehen, diesem Befehl zuwider zu handeln
so wlrd eln solcher mit ZO Gulden Strafe belegt werden."
Damlt war der Handwerksehre der alten Arboner Ge>

nllge getan.
Nach dem Umsturz der alten politischen Ordnung lin

Frühllng 1798 wurde schon ln der ersten Sitzung des

neuen Munizipalgemelnderates Stock und Galgen das
Dasein, das zwecklos geworden war, aberkannt und der
Burger Baumeister (Städtischer Beamter) Zureich der
Auftrag gegebm, durch beide Maurermeister Donath und
Wledmkeller das Hochgericht abbrechen zu lassen. Die
Ehre blieb von da bis zur Abschaffung der Todesstrafe,
worin der Thurgau vielen andern Kantonen vorausging,
dem Kantonshauptorte Frauenfeld allein.

Heute lst der Platz im Rlet an der alten Straße Arbon,
Steinach, wo Stock und Galgen standen, ausgefüllt und
eingeebnet, und nur noch der Name der nahen Galgenbrücke,

über dle jene führt, erinnert an die grausame und
strenge Justizpflege alter Zelten, ja dieser Name selber
ist betnahe in Vergessenheit geraten.
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